
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
2 

20
8 

65
5

A
1

��&��

��������
(11) EP 2 208 655 A1

(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag: 
21.07.2010 Patentblatt 2010/29

(21) Anmeldenummer: 10090001.8

(22) Anmeldetag: 14.01.2010

(51) Int Cl.:
B61D 17/06 (2006.01) B61G 7/00 (2006.01)

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR 
HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL 
PT RO SE SI SK SM TR
Benannte Erstreckungsstaaten: 
AL BA RS

(30) Priorität: 16.01.2009 DE 102009005693

(71) Anmelder: Bombardier Transportation GmbH
10785 Berlin (DE)

(72) Erfinder:  
• von Loh, Armin

16761 Hennigsdorf (DE)

• Scharf, Steffen
14482 Potsdam (DE)

• Hartung, Heiko
01468 Moritzburg (DE)

• Gürtler, Christian
16775 Gransee (DE)

(74) Vertreter: Patentanwälte Bressel und Partner
Park Kolonnaden 
Potsdamer Platz 10
10785 Berlin (DE)

(54) Klappenanordnung für ein Schienenfahrzeug, insbesondere für einen 
Hochgeschwindigkeitszug

(57) Die Erfindung betrifft eine Klappenanordnung
(5) für ein Schienenfahrzeug, insbesondere für einen
Hochgeschwindigkeitszug, wobei die Klappenanord-
nung bewegliche Elemente (7, 8, 9) aufweist, die in einem
geschlossenen Zustand einen Teil der Außenoberfläche
am Bug oder Heck des Schienenfahrzeugs bilden und
eine im Bug oder Heck des Schienenfahrzeugs angeord-
nete Kupplungsvorrichtung (56) abdecken und die in ei-
nem geöffneten Zustand einen Gebrauch der Kupp-
lungsvorrichtung (56) ermöglichen.

Die Klappenanordnung weist drei der beweglichen
Elemente (7, 8, 9) auf, wobei ein erstes (7) der bewegli-
chen Elemente (7, 8, 9) in dem geschlossenen Zustand
eine ungefähr horizontal verlaufende Grenzlinie zu dem
zweiten (8) und dritten (9) beweglichen Element aufweist
und wobei das zweite (8) und dritte (9) bewegliche Ele-
ment in dem geschlossenen Zustand eine ungefähr ver-
tikal verlaufende Grenzlinie zueinander aufweisen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Klappenanordnung
für ein Schienenfahrzeug, insbesondere für einen Hoch-
geschwindigkeitszug, wobei die Klappenanordnung be-
wegliche Elemente aufweist, die in einem geschlossenen
Zustand einen Teil der Außenoberfläche am Bug oder
Heck des Schienenfahrzeugs bilden und eine im Bug
oder Heck des Schienenfahrzeugs angeordnete Kupp-
lungsvorrichtung abdecken. In einem geöffneten Zu-
stand ermöglichen die beweglichen Elemente einen Ge-
brauch der Kupplungsvorrichtung. Die Erfindung betrifft
ferner ein Verfahren zum Kuppeln eines Schienenfahr-
zeugs, insbesondere eines Hochgeschwindigkeitszu-
ges, mit einem anderen Schienenfahrzeug, wobei eine
im Bug oder Heck des Schienenfahrzeugs angeordnete
Kupplungsvorrichtung zunächst in einem geschlossenen
Zustand durch eine Klappenanordnung abgedeckt ist
und wobei bewegliche Elemente der Klappenanordnung
in einen geöffneten Zustand gebracht werden, in dem
die Kupplungsvorrichtung gebraucht wird. Außerdem be-
trifft die Erfindung ein Verfahren zum Herstellen einer
Klappenanordnung für ein Schienenfahrzeug, insbeson-
dere für einen Hochgeschwindigkeitszug, wobei beweg-
liche Elemente der Klappenanordnung bereitgestellt
werden, die in einem geschlossenen Zustand einen Teil
der Außenoberfläche am Bug oder Heck des Schienen-
fahrzeugs bilden und eine im Bug oder Heck des Schie-
nenfahrzeugs angeordnete Kupplungsvorrichtung ab-
decken und die in einem geöffneten Zustand einen Ge-
brauch der Kupplungsvorrichtung ermöglichen. Die Er-
findung umfasst auch ein Schienenfahrzeug mit einer
derartigen Klappenanordnung.
[0002] Insbesondere bei Hochgeschwindigkeitszü-
gen, d.h. Schienenfahrzeugen und Schienenfahrzeug-
Zugverbänden, die Höchstgeschwindigkeiten von 200
km/h und mehr erreichen, richtet sich die Formgestaltung
des Bugs und Hecks nach aerodynamischen Kriterien.
Insbesondere um einen Zugverband bilden zu können,
weisen die Fahrzeuge jedoch meist eine Kupplungsvor-
richtung auf, die von einer Klappenanordnung abgedeckt
wird, wenn sie nicht in Gebrauch ist. Am Bug befindet
sich die Klappenanordnung vorne vor der Kupplungsvor-
richtung, so dass die Klappe oder die Klappen einen für
die Aerodynamik besonders wichtigen Teil der Außen-
oberfläche bilden. Z.B. beim ICE-3 der Deutschen Bahn
AG weist die Bugklappenanorcfnung zwei bewegliche
Klappen auf, die durch Drehung jeweils um eine vertikale
Drehachse geöffnet werden können, um die Kupplungs-
vorrichtung für den Gebrauch freizugeben.
[0003] Da die Kupplungsvorrichtung während des Ge-
brauchs, d.h. während das Schienenfahrzeug mit einem
anderen Schienenfahrzeug gekuppelt ist, über einen ver-
hältnismäßig großen Winkelbereich verschwenkbar sein
muss, erstrecken sich die Bugklappen insbesondere in
horizontaler Richtung, aber auch in vertikaler Richtung
über einen großen Bereich des Bugs (oder bei entge-
gengesetzter Fahrtrichtung des Hecks). Die Klappen bil-

den daher keinen ebenen, sondern vielmehr einen meist
stark gekrümmten Teil der Außenoberfläche des Schie-
nenfahrzeugs, wenn sie sich in dem geschlossenen Zu-
stand befinden. Dies erschwert andererseits eine Kon-
struktion, die das Öffnen ermöglicht, d.h. eine Bewegung
der Klappen in den geöffneten Zustand erlaubt. Wenn
die Kupplungsvorrichtung freiliegt, müssen die Bugklap-
pen im Bugraum untergebracht werden können. Dabei
sollte die Bewegungsvorrichtung zum Bewegen der Bug-
klappen robust sein, um bei den teils rauen Einsatzbe-
dingungen dauerhaft zuverlässig zu funktionieren.
[0004] Anforderungen an das Aufprallverhalten bei ei-
nem Zusammenstoß mit anderen Schienenfahrzeugen
oder sonstigen Hindernissen erschweren die Konstruk-
tion zusätzlich. So sollen z.B. bei zukünftigen Hochge-
schwindigkeitszügen mehrere Stoßabsorber im Bug-
raum untergebracht werden, die jeweils für eine Absorp-
tion von Stößen bei einem bestimmten Stoßereignis (z.B.
Aufprall auf einen Güterzug) ausgelegt sind.
[0005] Um Platz im Bugraum zu schaffen, ist bereits
vorgeschlagen worden, die Kupplungsvorrichtung in
Fahrtrichtung verfahrbar auszugestalten, so dass sie für
den Gebrauch in Fahrtrichtung ausgefahren werden
kann. Kosten und Gewicht können jedoch gespart wer-
den, wenn die Kupplungsvorrichtung nicht verfahrbar ist.
Auch ist die Zuverlässigkeit einer nicht verfahrbaren
Kupplungsvorrichtung größer.
[0006] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
ein Schienenfahrzeug, eine Klappenanordnung für ein
Schienenfahrzeug, ein Verfahren zum Kuppeln eines
Schienenfahrzeugs und ein Verfahren zum Herstellen ei-
ner Klappenanordnung anzugeben, die den Einsatz ei-
ner robusten Bewegungsmechanik zum Öffnen der Bug-
klappen bei geringem Platzbedarf für das Öffnen der
Bugklappen ermöglichen. Dabei soll möglichst eine
Kupplungsvorrichtung eingesetzt werden können, die
nicht in Fahrtrichtung verfahrbar ist. Außerdem soll mög-
lichst Platz für Stoßabsorber verbleiben, die in der Höhe
und in dem Abstand von Puffern für Güterzugwagons
angeordnet sind.
[0007] Es wird vorgeschlagen, dass die Klappenan-
ordnung drei bewegliche Elemente aufweist, die in dem
geschlossenen Zustand einen Teil (insbesondere jedes
Element einen separaten Teil) der Außenoberfläche am
Bug oder Heck des Schienenfahrzeugs bilden und eine
im Bug oder Heck des Schienenfahrzeugs angeordnete
Kupplungsvorrichtung abdecken und die in einem geöff-
neten Zustand einen Gebrauch der Kupplungsvorrich-
tung ermöglichen. Eines der beweglichen Elemente (im
Folgenden: das erste bewegliche Element) weist eine
ungefähr horizontal verlaufende Grenzlinie zu den ande-
ren beiden beweglichen Elementen (im Folgenden: zwei-
tes und drittes bewegliches Element) auf. Das zweite und
dritte bewegliche Element weisen in dem geschlossenen
Zustand der Klappenanordnung eine ungefähr vertikal
verlaufende Grenzlinie zueinander auf. Anders ausge-
drückt besitzt die dreiteilige (d.h. aus zumindest drei be-
weglichen Elementen bestehende) Klappenanordnung
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sowohl eine horizontale als auch eine vertikale Teilung,
wenn sie in dem geschlossenen Zustand betrachtet wird,
d.h. zwei der Elemente sind nebeneinander angeordnet
und diese beiden Elemente sowie das erste Element sind
übereinander angeordnet.
[0008] Bevorzugt wird dabei, dass sich das erste be-
wegliche Element oberhalb der beiden anderen beweg-
lichen Elemente befindet. Der umgekehrte Fall ist jedoch
insbesondere bei bestimmten Gestaltungen des Bugs
oder Hecks des Schienenfahrzeugs ebenfalls möglich.
[0009] Bisher sind aus dem Stand der Technik zwei-
teilige Bugklappenanorcinungen bekannt, wobei die Tei-
lung vertikal war, so dass die beiden Klappen um eine
etwa vertikal verlaufende Drehachse gedreht werden
konnten. Vereinzelt wurden aber auch einteilige, nach
oben und gleichzeitig nach hinten in den Bug hinein be-
wegbare Bugklappen vorgeschlagen, wie beispielsweise
bei dem in Norwegen betriebenen FT/XT/IC, die jedoch
wegen der Größe der Bugklappe mit einer komplexen
Bewegungsmechanik ausgestattet werden mussten.
[0010] Mit der vorliegenden Erfindung werden diese
beiden Lösungsansätze kombiniert. Aufgrund der drei-
teiligen Ausführung fallen bei gleicher Bugklappenöff-
nungsgröße die einzelnen Teile jedoch kleiner aus und
können daher mit einfacher ausgeführter Bewegungs-
mechanik geöffnet und geschlossen werden. Außerdem
benötigen sie weniger Platz. Dies betrifft insbesondere
ihre Abmessung senkrecht zum Verlauf der Oberfläche,
die im geschlossenen Zustand die Außenoberfläche bil-
det. Anders ausgedrückt kann bei geringeren Abwei-
chungen der einzelnen beweglichen Elemente von der
im Idealfall Platz sparenden ebenen Form dennoch eine
im geschlossenen Zustand insgesamt gekrümmte Form-
gestaltung des Bugs oder Hecks erreicht werden.
[0011] Vorteilhafterweise sind das zweite und das drit-
te bewegliche Element, welche im geschlossenen Zu-
stand eine ungefähr vertikal verlaufende Grenzlinie auf-
weisen, etwa gleich groß und bezüglich der Grenzlinie
etwa spiegelsymmetrisch ausgestaltet.
[0012] Die etwa horizontal verlaufende Grenzlinie zwi-
schen einerseits dem ersten beweglichen Element und
andererseits dem zweiten und dritten beweglichen Ele-
ment kann vorzugsweise etwa an dem in Fahrtrichtung
am weitesten vorne liegenden Punkt bzw. am weitesten
vorne liegenden Bereich des Bugs verlaufen, wenn sich
die Klappenanordnung in dem geschlossenen Zustand
befindet. Entsprechendes gilt bei umgekehrter Fahrtrich-
tung für das Heck. Eine solche Teilung hat den Vorteil,
dass die einzelnen Elemente verhältnismäßig wenig ge-
krümmt sind.
[0013] Die Dreiteiligkeit, d.h. das Vorhandensein von
drei beweglichen Elementen der Klappenanordnung,
schließt nicht aus, dass die Klappenanordnung weitere
Elemente aufweist, die im geschlossenen Zustand einen
Teil der Außenoberfläche am Bug oder Heck des Schie-
nenfahrzeugs bilden. Z.B. könnte zumindest eines der
beweglichen Elemente aus zwei oder mehr Teilelemen-
ten bestehen, die jedoch in der Regel beim Öffnen und

Schließen der Klappenanordnung gemeinsam ohne oder
mit geringer Relativbewegung zueinander bewegt wer-
den. Alternativ oder zusätzlich kann die Klappenanord-
nung ein separates Element aufweisen, welches in dem
geschlossenen Zustand an zumindest einem der drei be-
weglichen Elemente befestigt ist. Ein solches zusätzli-
ches Element kann z.B. eine Revisionsklappe sein, die
es einem Servicetechniker ermöglicht, in das Innere des
Bugs hineinzusehen, ohne die drei beweglichen Elemen-
te bewegen zu müssen. Wenn es auch nicht bevorzugt
wird, so wäre es dennoch möglich, dass ein zusätzliches
Element der Klappenanordnung (z.B. an dem Ort, wo im
geschlossenen Zustand die horizontal verlaufende
Grenzlinie und die vertikal verlaufende Grenzlinie bzw.
ihre Verlängerungen aufeinandertreffen) abnehmbar ist,
um z. B. die Klappenanordnung manuell betätigen zu
können.
[0014] Das erste bewegliche Element ist zum Öffnen
und Schließen der Klappenanordnung vorzugsweise um
eine etwa horizontal verlaufende Drehachse drehbar.
Um die Drehbewegung zu bewirken, kann z.B. eine hy-
draulisch oder pneumatisch betätigbare Kolben-/Zylin-
dereinheit vorgesehen sein, welche vom Fahrzeugführer
bedienbar ist. Auf ein Ausführungsbeispiel wird noch nä-
her eingegangen.
[0015] Alternativ oder zusätzlich können das zweite
und dritte bewegliche Element zum Öffnen und Schlie-
ßen der Klappenanordnung jeweils um eine etwa vertikal
verlaufende Drehachse drehbar sein, wobei es sich be-
vorzugter Maßen um dieselbe Drehachse handelt. Wie-
derum kann die Kolben-/Zylindereinheit oder eine andere
Einheit die Drehbewegung bewirken.
[0016] Die Außenränder der beweglichen Elemente
grenzen im geschlossenen Zustand der Klappenanord-
nung in der Regel an feststehende Teile der Außenhülle
des Schienenfahrzeugs an. Außerdem haben die be-
weglichen Elemente eine nicht vernachlässigbar kleine
Dicke, insbesondere um als Bugklappenanordnung den
mechanischen Belastungen (Stöße und Luftwiderstand
vor allem bei hohen Fahrgeschwindigkeiten) standhalten
zu können. Wenn (wie bei den zuvor beschriebenen be-
vorzugten Ausführungsformen) die beweglichen Ele-
mente lediglich durch eine Drehbewegung um eine Dreh-
achse in die geöffnete Stellung und wieder zurück in die
geschlossene Stellung gebracht werden sollen, sind die
Außenränder der beweglichen Elemente vorzugsweise
abgefast, d.h. der jeweilige Rand verläuft nicht senkrecht,
sondern schräg zur Außenoberfläche des Elements. Al-
ternativ oder zusätzlich sind auch die Ränder der im ge-
schlossenen Zustand gegenüberstehenden Ränder der
feststehenden Teile der Außenhülle abgefast.
[0017] Insbesondere bei einem Hochgeschwindig-
keitszug können die drei beweglichen Elemente in dem
geschlossenen Zustand einen Teil der Außenoberfläche
des Schienenfahrzeugs bilden, der in einer vertikal ver-
laufenden Ebene, die sich in Fahrtrichtung des Schie-
nenfahrzeugs erstreckt, einen Verlauf aufweist, welcher
ausgehend von einem in Fahrtrichtung am weitesten vor-
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stehenden Punkt sowohl nach oben als auch nach unten
zurückweicht. In anderen Worten bilden die drei beweg-
lichen Elemente in dem geschlossenen Zustand zumin-
dest einen Bereich des in Fahrtrichtung vorspringenden
Bugs (oder nach hinten zurückspringenden Hecks, wo-
bei "zurückspringen" nicht als stufenartige Formgestal-
tung zu verstehen ist, sondern die für Hochgeschwindig-
keitszüge bekannten gekrümmten Konturen mit ein-
schließt).
[0018] Das zweite und dritte bewegliche Element kön-
nen sich in dem geöffneten Zustand jeweils zwischen
einerseits einem Stoßabsorber zum Aufnehmen von ki-
netischer Energie beim Aufprall des Schienenfahrzeugs
und andererseits einer Außenhülle des Schienenfahr-
zeugs befinden. Dies ist möglich, da aufgrund der drei-
teiligen Ausführungsform wenig Platz für das zweite und
dritte bewegliche Element benötigt wird. Konkreter han-
delt es sich bei der Außenhülle um einen Bereich, der
unten und/oder seitlich rechts oder links den Bug oder
das Heck des Schienenfahrzeugs begrenzt.
[0019] Wie bereits eingangs erwähnt, umfasst die Er-
findung auch ein Schienenfahrzeug mit der Klappenan-
ordnung in einer der hier beschriebenen Ausgestaltun-
gen.
[0020] Ferner betrifft die Erfindung ein Verfahren zum
Kuppeln eines Schienenfahrzeugs, insbesondere eines
Hochgeschwindigkeitszuges, wie eingangs erwähnt, wo-
bei zum Öffnen des Bugs oder Hecks drei bewegliche
Elemente der Klappenanordnung bewegt werden, die in
dem geschlossenen Zustand einen Teil der Außenober-
fläche am Bug oder Heck des Schienenfahrzeugs bilden,
wobei ein erstes der beweglichen Elemente in dem ge-
schlossenen Zustand eine ungefähr horizontal verlau-
fende Grenzlinie zu dem zweiten und dritten beweglichen
Element aufweist und wobei das zweite und dritte be-
wegliche Element in dem geschlossenen Zustand eine
ungefähr vertikal verlaufende Grenzlinie zueinander auf-
weisen.
[0021] Das erste bewegliche Element kann zum Öff-
nen und Schließen der Klappenanordnung um eine etwa
horizontal verlaufende Drehachse gedreht werden. Al-
ternativ oder zusätzlich können das zweite und dritte be-
wegliche Element zum Öffnen und Schließen der Klap-
penanordnung jeweils um eine etwa vertikal verlaufende
Drehachse gedreht werden, wobei die beiden Drehach-
sen auch dieselbe Drehachse sein können.
[0022] Weitere Ausgestaltungen des Verfahrens erge-
ben sich aus der Beschreibung der Klappenanordnung.
[0023] Außerdem gehört zum Umfang der Erfindung
ein Verfahren zum Herstellen einer Klappenanordnung
für ein Schienenfahrzeug, wie eingangs erwähnt. Drei
bewegliche Elemente werden derart angeordnet, dass
ein erstes der beweglichen Elemente in dem geschlos-
senen Zustand eine ungefähr horizontal verlaufende
Grenzlinie zu dem zweiten und dritten beweglichen Ele-
ment aufweist und dass das zweite und dritte bewegliche
Element in dem geschlossenen Zustand eine ungefähr
vertikal verlaufende Grenzlinie zueinander aufweisen.

[0024] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden
nun unter Bezugnahme auf die beigefügte Zeichnung be-
schrieben. Die einzelnen Figuren der Zeichnung zeigen:

Fig. 1 schematisch eine dreidimensionale Ansicht
des Bugs eines Hochgeschwindigkeitszuges
von vorne links gesehen,

Fig. 2 schematisch eine Ansicht von vorne auf den in
Fig. 1 dargestellten Bug, wobei die linke Seite
der Außenhülle und der Bugklappen des Schie-
nenfahrzeugs weggelassen ist, um den Blick
auf das Innere des Bugs freizugeben,

Fig. 3 eine Darstellung ähnlich der in Fig. 2, wobei
jedoch die obere Klappe und die untere rechte
Klappe der Bugklappenanordnung nicht wie in
Fig. 2 in dem geschlossenen Zustand sind, son-
dern in dem geöffneten Zustand,

Fig. 4 die Darstellung gemäß Fig. 2, wobei der Blick
jedoch von links vorne auf den Bug und das
Innere des Bugs gerichtet ist,

Fig. 5 die Darstellung gemäß Fig. 3, wobei jedoch wie
in Fig. 4 der Blick von schräg vorne auf den Bug
und das Innere des Bugs gerichtet ist und wobei
wie in Fig. 4 ein auf Höhe der Kupplungsvor-
richtung angeordneter Stoßabsorber auf der
linken Seite des Bugs nicht dargestellt ist, um
den Blick auf die Bewegungsmechanik zu er-
möglichen,

Fig. 6 eine Darstellung ähnlich der in Fig. 5, wobei
jedoch die gesamte obere Bugklappe darge-
stellt ist, der auf Höhe der Kupplungsvorrich-
tung angeordnete linke Stoßabsorber ebenfalls
dargestellt ist und wobei sich die untere rechte
Bugklappe in dem geschlossenen Zustand be-
findet,

Fig. 7 eine Darstellung wie in Fig. 2, wobei jedoch der
Blick von links seitlich auf den Bug und das In-
nere des Bugs gerichtet ist und

Fig. 8 eine Darstellung wie in Fig. 3, wobei der Blick
jedoch von links seitlich auf den Bug und das
Innere des Bugs gerichtet ist.

[0025] Aus Fig. 1 erkennt man den Bug (bzw. bei um-
gekehrter Fahrtrichtung das Heck) eines Hochgeschwin-
digkeitszuges. Unterhalb der Frontscheibe 3, durch die
der Fahrer bei Vorwärtsfahrt auf den vor dem Schienen-
fahrzeug liegenden Teil des Schienenweges 4 blicken
kann, befindet sich in dem am weitesten in Fahrtrichtung
vorspringenden Bereich der Außenhülle des Fahrzeugs
eine dreiteilige Klappenanordnung, die im Falle der Vor-
wärtsfahrt eine Bugklappenanordnung ist und im Falle

5 6 



EP 2 208 655 A1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

der Rückwärtsfahrt eine Heckklappenanordnung ist. Die
Klappenanordnung 5 weist drei bewegliche Elemente (im
Folgenden auch Klappen genannt) auf. Eine obere Klap-
pe 7 erstreckt sich über die gesamte Breite der Klappen-
anordnung 5. Dagegen sind zwei spiegelsymmetrisch
zueinander angeordnete und gestaltete untere Klappen
8, 9 durch eine in der Mitte des Schienenfahrzeugs (d.h.
etwa oberhalb der Mitte zwischen den beiden Fahrschie-
nen des Schienenweges 4) vertikal verlaufende Grenz-
linie gegeneinander abgegrenzt. In dem in Fig. 1 darge-
stellten geschlossenen Zustand der Klappenanordnung
5 stoßen die beiden unteren Klappen 8, 9 an der vertikal
verlaufenden Grenzlinie aneinander an. Ferner stoßen
die beiden unteren Klappen 8, 9 an ihrem oberen Rand,
d.h. an einer horizontal verlaufenden Grenzlinie an dem
unteren Rand der oberen Klappe 7 an.
[0026] Die Grenzlinien müssen im Allgemeinen, d.h.
bei anderen Ausführungsformen der Erfindung, nicht
durchgehend horizontal bzw. vertikal verlaufen. Vielmehr
können z.B. lediglich Abschnitte der Grenzlinien horizon-
tal oder vertikal verlaufen. Auch müssen die Grenzlinien
oder die Abschnitte nicht exakt horizontal bzw. vertikal
verlaufen. So ist z.B. auch eine in Wellenform oder zick-
zackförmig verlaufende Grenzlinie möglich.
[0027] Die Klappen 7-9 können aus demselben Mate-
rial hergestellt werden, das auch für die Herstellung der
anderen Bereiche der Außenhülle des Schienenfahr-
zeugs verwendet wird, z.B. Blech oder faserverstärkter
Kunststoff. Es ist jedoch auch möglich, für die Bugklap-
pen andere Materialien als für den übrigen Teil der Au-
ßenhülle zu verwenden. Durch die Verwendung von
Kunststoffmaterialien kann gegenüber Blechen Gewicht
gespart werden, wodurch die Bewegungsmechanik, ein-
schließlich der entsprechenden Antriebseinrichtungen,
entlastet wird.
[0028] Anders als in dem hier beschriebenen Ausfüh-
rungsbeispiel kann die ungefähr horizontal verlaufende
Grenzlinie die Bugklappenanordnung in einem anderen
Höhenverhältnis teilen. In dem anhand der Fig. 1 bis 8
beschriebenen Ausführungsbeispiel liegt die Teilung et-
wa in der Mitte der Höhe.
[0029] Sowohl die obere Klappe 7 als auch die beiden
unteren Klappen 8, 9 weisen eine konvexe Form auf,
wobei die Krümmungsradien stellenweise sehr klein sind
und an anderen Stellen der Außenoberfläche deutlich
größer sind, wie z.B. aus Fig. 3 und Fig. 8 erkennbar ist,
die jeweils Klappen in geöffneter Stellung, d.h. in dem
geöffneten Zustand, zeigen. Die gesamte Kontur der
Klappenanordnung 5 in der vertikalen Mittelebene des
Schienenfahrzeugs lässt sich aus Fig. 7 erkennen.
[0030] Die Außenkontur der einzelnen Platten muss
jedoch nicht in allen Außenoberflächenbereichen konvex
sein. Insbesondere könnten die unteren Bugklappen in
der Nähe ihres unteren Randes aus aerodynamischen
Gründen einen konkaven Außenoberflächenbereich ha-
ben.
[0031] Im Folgenden wird auf die Bewegungsmecha-
nik und die Antriebseinrichtungen eingegangen, die eine

Bewegung der Bewegungsmechanik und damit der Klap-
pen 7, 8, 9 ermöglichen. Dadurch können die Klappen
7-9 aus der in Fig. 1 dargestellten geschlossenen Stel-
lung in die z.B. in Fig. 3 und Fig. 5 dargestellte offene
Stellung gebracht werden. Wie gut aus Fig. 3, Fig. 5 und
Fig. 6 erkennbar ist, ist die obere Klappe 7 um eine ho-
rizontal verlaufende Drehachse 11 drehbar. Dabei reicht
die Drehbewegung um die Drehachse 11 (wie auch bei
den bevorzugten anderen Ausführungsformen der Erfin-
dung) aus, um die obere (erste) Klappe der dreiteiligen
Klappenanordnung von dem geschlossenen Zustand in
den geöffneten Zustand zu bringen und umgekehrt. Ins-
besondere werden daher z.B. keine Kulissenführungen
oder Bewegungsmechaniken benötigt, die der Drehbe-
wegung eine Linearbewegung überlagern.
[0032] Aus Fig. 5 ist im linken unteren und im linken
oberen Figurenteil jeweils ein feststehendes Teil 81a, 81
b der Außenhülle dargestellt, der einen abgefasten
Randbereich 82a, 82b aufweist, um eine Drehbewegung
der entsprechenden Klappe 7, 8 aus der geschlossenen
Stellung in die offene Stellung und umgekehrt zu ermög-
lichen. Der entsprechend abgefaste untere Rand 83a der
Klappe 8 und der entsprechend abgefaste obere Rand
83b der Klappe 7 sind aus Fig. 6 erkennbar.
[0033] Die Drehbewegung zum Drehen der oberen
Klappe 7 um die Drehachse 11 wird von einer Kolben-/
Zylindereinheit 12 bewirkt (z.B. Fig. 7). Dabei ist z.B. die
Kolbenstange 13 der Einheit 12 an einem horizontal ver-
laufenden, von tragenden Teilen 14 des Fahrzeugs in
Fahrtrichtung vorspringenden Träger 15 befestigt. Die
Befestigung an dem Träger 15 ist als gelenkige Verbin-
dung 16 ausgeführt, die beim Öffnen oder Schließen der
Klappe 7 eine Drehbewegung der Kolbenstange 13 um
eine horizontale Drehachse ermöglicht.
[0034] Der Zylinder 17 der Einheit 12 ist ebenfalls über
eine gelenkige Verbindung 18 mit horizontaler Drehach-
se mit einem bügelartigen Klappenträger 19 verbunden.
Die Gewichtskraft der Klappe 7 und die weiteren auf die
Klappe wirkenden Kräfte, insbesondere bei Fahrt mit ho-
her Geschwindigkeit, werden daher über den Klappen-
träger 19, die Drehmechanik 20, welche die Drehbeweg-
lichkeit um die Drehachse 11 ermöglicht, und den Träger
15 auf die tragende Konstruktion des Schienenfahrzeugs
abgeleitet. Um die Klappe 7 stabil an dem Klappenträger
19 zu befestigen, weist jeder Schenkel 23a, 23b des
Klappenträgers 19 eine gabelartige Verzweigung 21a,
21 b auf, über die der Schenkel 23 mit einer Strebe 22a,
22b verbunden ist, welcher an der Klappe 7 befestigt ist
(siehe z.B. Fig. 5 und Fig. 7).
[0035] Der Bügel 24 des Klappenträgers 19 ist vor-
zugsweise der Form der Klappe 7 an ihrer innenseitigen
Oberfläche angepasst, so dass die aus Fig. 4 erkennbare
obere Oberfläche (im geschlossenen Zustand) des Bü-
gels 24 vollflächig oder an zahlreichen Punkten mit der
inneren Oberfläche der Klappe 7 verbunden sein kann.
Dadurch wird eine sehr stabile und dauerhafte Verbin-
dung zwischen Klappenträger und Klappe geschaffen.
[0036] Ein bügelartiger Klappenträger für das erste be-
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wegliche Element der dreiteiligen Klappenanordnung
kann nicht nur bei dem hier beschriebenen Ausführungs-
beispiel eingesetzt werden. Allgemeiner formuliert kann
bei Ausführungsformen der Erfindung ein beweglicher,
insbesondere um eine Drehachse drehbeweglicher
Klappenträger vorgesehen sein, der zwei Schenkel auf-
weist, die über einen bügelförmigen Verbindungsbereich
miteinander verbunden sind. Insbesondere kann der bü-
gelförmige Verbindungsbereich vollflächig oder an zahl-
reichen Stellen mit der zu tragenden Klappe verbunden
sein.
[0037] Insbesondere am in Fahrtrichtung vorne liegen-
den Ende des erwähnten Trägers (im Ausführungsbei-
spiel Träger 15), welcher auch die drehbewegliche Ver-
bindung 20 zu dem bügelförmigen Klappenträger 19
trägt, kann sich die vertikal verlaufende Drehachse 39
für die unteren beiden Klappen 8, 9 befinden (siehe z.B.
Fig. 3, Fig. 5, Fig. 7 und Fig. 8). Bei der Drehachse 39
handelt es sich um eine gemeinsame Drehachse für die
Drehbewegungen, welche zum Öffnen bzw. Schließen
der beiden unteren Klappen 8, 9 führen. Jede der unteren
Klappen 8, 9 ist über eine gabelförmige, das Gewicht der
Klappe 8, 9 tragende Strebenkonstruktion 40 mit dem
Gelenk 41 verbunden, welches die Drehbewegung und
die Drehachse 39 ermöglicht. Wie z.B. aus Fig. 4 gut
erkennbar ist, weist die gabelförmige Tragkonstruktion
40 der Klappe 9 (der unteren linken Klappe, die in den
Fig. 2 bis 8 nicht dargestellt ist) insgesamt vier Streben
42a-42d auf, die an ihrem Ende mit der Klappe 9 verbun-
den sind. Dabei verlaufen zwei untere Streben 42a, 42b
ungefähr sternförmig ausgehend von einem Gabelan-
satz in der Nähe des Gelenks 41 in horizontaler Richtung
und etwa geradlinig zu dem Befestigungspunkt zu der
Klappe. In dem Verlauf der beiden horizontalen Streben
42a, 42b zweigt jeweils eine sich schräg nach oben er-
streckende Strebe 42c, 42d ab, die die Klappe an einem
höher liegenden Kontaktpunkt kontaktiert (siehe z.B. Fig.
4 und Fig. 7). Mit Ausnahme der Anbringung dieser be-
weglichen Tragkonstruktion an dem Gelenk 41 ist die
Tragkonstruktion der unteren rechten Klappe 8 genau
spiegelbildlich gestaltet, wie die Tragkonstruktion der un-
teren linken Klappe 9.
[0038] Die gabelförmigen Tragkonstruktionen 40 kön-
nen z. B. durch eine zumindest teilweise in dem Träger
15 untergebrachte Kolben-/Zylindereinheit 63 um die
Drehachse 39 gedreht werden (Fig. 6 und 7). Dazu kann
am in Fahrtrichtung vorne liegenden Ende einer Kolben-
stange (oder Verlängerung der Kolbenstange) der Ein-
heit 63 ein sich etwa in horizontaler Richtung quer zur
Längserstreckung der Kolbenstange erstreckendes
Endstück 62 befestigt sein. An dem Endstück 62 ist
rechts und links jeweils eine Verbindungsstrebe 61 ge-
lenkig (um eine in vertikaler Richtung verlaufende Dreh-
achse drehbar) angelenkt, die an ihrem gegenüberlie-
genden Ende wiederum gelenkig (um eine in vertikaler
Richtung verlaufende Drehachse drehbar) mit einer der
horizontal verlaufenden Streben 42a, 42b verbunden ist.
Befinden sich die Klappen 8, 9 in dem geschlossenen

Zustand und sollen geöffnet werden, wird die Kolben-
stange 63 in Fahrtrichtung nach hinten zurückgezogen,
wodurch sich auch das Endstück 62 nach hinten, von
den Klappen 8, 9 weg bewegt. Da die Verbindungsstre-
ben 61 in einem Abstand zu der Drehachse 39 an der
jeweiligen gabelförmigen Tragkonstruktion 40 der Klap-
pe 8 und der Klappe 9 angreifen, werden sie um die Dreh-
achse 39 gedreht und die Klappen 8 und 9 gelangen in
den geöffneten Zustand.
[0039] Die Fig. 2 bis 8 zeigen außer der Bewegungs-
mechanik zum Öffnen und Schließen der dreiteiligen
Klappenanordnung 5 auch Stoßabsorber 51a, 51b,
152a, 152b. Dabei befinden sich die Stoßabsorber 51
unterhalb der Stoßabsorber 152, etwa auf Höhe der stab-
förmigen, etwa in horizontaler Richtung nach vorne vor-
springenden Tragkonstruktion 55 der Kupplungsvorrich-
tung 56. Diese Kupplungsvorrichtung 56 ist in manchen
Figuren (z.B. Fig. 3, Fig. 6 und Fig. 8) in verschiedenen
möglichen Positionen dargestellt, die während des Be-
triebes des Schienenfahrzeugs bei Kupplung zu einem
weiteren Schienenfahrzeug vorkommen können. Es ist
nur eine Kupplungsvorrichtung 56 in dem Bug vorhan-
den.
[0040] Die Stoßabsorber 152 befinden sich in dem ge-
öffneten Zustand der Klappenanordnung oberhalb der
oberen Klappe 7, d.h. das erste bewegliche Element der
Klappenanordnung befindet sich zwischen dem Träger
der Kupplungsvorrichtung und den oberen Stoßabsor-
bern 152, wie z.B. Fig. 6 und Fig. 8 zeigen. Dabei befindet
sich genauer gesagt lediglich ein Teilbereich des ersten
beweglichen Elements (hier: der Klappe 7) unmittelbar
zwischen dem oberen Stoßabsorber 152 und dem Träger
55.
[0041] Um das erste bewegliche Element aus dem ge-
schlossenen Zustand in den offenen Zustand zu bringen,
kann insbesondere eine Drehbewegung um eine unge-
fähr horizontal verlaufende Drehachse (im Ausführungs-
beispiel Drehachse 11) ausgeführt werden, die die Klap-
pe um einen Winkel im Winkelbereich von 40° bis
100°dreht, im Ausführungsbeispiel ca. 65°. Abhängig
von der Gestaltung der Außenhülle des Schienenfahr-
zeugs im Bugbereich bzw. Heckbereich kann jedoch
auch ein anderer Drehwinkel gewählt werden, um einer-
seits die ausreichende Bugklappenöffnungsgröße zu er-
reichen und andererseits das erste bewegliche Element
in eine geeignete Lage im geöffneten Zustand zu brin-
gen.
[0042] Das zweite und dritte bewegliche Element kann
durch Drehbewegung, wie z.B. Fig. 4 und Fig. 5 zeigen,
in einen Zwischenraum zwischen der Außenhülle und
dem unteren Paar von Stoßabsorbem 51 in den offenen
Zustand gebracht werden. Dabei befindet sich die jewei-
lige Klappe in dem Ausführungsbeispiel der Fig. 1 bis 8
nicht auf der Höhe der Stoßabsorber 51. Die Außenhülle
des Schienenfahrzeugs erstreckt sich jedoch im Bugbe-
reich in ihrem Verlauf von horizontal seitlich der Stoßab-
sorber 51 nach unten einwärts in Richtung vertikaler Mit-
telebene des Schienenfahrzeugs, so dass (wie Fig. 3
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zeigt) Klappe 8 im offenen Zustand unterhalb des
Stoßabsorbers 51 b und oberhalb des darunter liegenden
Teils der Außenhülle des Schienenfahrzeugs positioniert
ist.
[0043] Auch in Bezug auf das zweite und dritte beweg-
liche Element sind andere Gestaltungen möglich, bei de-
nen abhängig von der Form des Bugs und der im Bug
untergebrachten Bauteile (wie Kupplung, Stoßabsorber,
Bewegungsmechanik usw.) die beweglichen Elemente
in andere Zwischenräume zwischen den Bauteilen und/
oder der Außenhülle in den offenen Zustand gebracht
werden.
[0044] Die Vorteile der Erfindung können wie folgt zu-
sammengefasst werden:

- Durch die dreiteilige Ausführung der Klappenanord-
nung können verschiedene Freiräume im Bugbe-
reich oder Heckbereich des Schienenfahrzeugs da-
zu benutzt werden, das jeweilige bewegliche Ele-
ment im geöffneten Zustand der Klappenanordnung
unterzubringen. Der Platzbedarf für die einzelnen
beweglichen Elemente ist geringer als bei einer
zweiteiligen Klappenausführung.

- Die Bewegungsmechanik kann einfacher und daher
zuverlässiger ausgeführt werden als bei zweiteiliger
oder einteiliger Ausführung der Klappenanordnung,
da kleinere Elemente auf einfache Weise durch
Drehbewegung in die gewünschte Position für den
geöffneten Zustand gebracht werden können.

- Der geringere Platzbedarf für die beweglichen Ele-
mente der Klappenanordnung im geöffneten Zu-
stand schafft zusätzlichen Platz für Stoßabsorber
und die Kupplungsvorrichtung im Bug oder Heck, so
dass die Kupplungsvorrichtung nicht in Fahrtrich-
tung ausfahrbar und einfahrbar gestaltet werden
muss.

[0045] Bei der in dieser Beschreibung genannten
Kupplungsvorrichtung handelt es sich insbesondere um
die so genannte Mittelpufferkupplung, d.h. um die Kupp-
lungsvorrichtung, die klassischerweise bei Wagons und
Lokomotiven zwischen den Stoßpuffern angeordnet war.
Dies bedeutet jedoch nicht, dass ein Schienenfahrzeug
mit der erfindungsgemäßen Klappenanordnung derarti-
ge Stoßpuffer aufweisen muss. Vielmehr wird insbeson-
dere bei Hochgeschwindigkeitszügen auf derartige
Stoßpuffer verzichtet.

Patentansprüche

1. Klappenanordnung (5) für ein Schienenfahrzeug,
insbesondere für einen Hochgeschwindigkeitszug,
wobei die Klappenanordnung bewegliche Elemente
(7, 8, 9) aufweist, die in einem geschlossenen Zu-
stand einen Teil der Außenoberfläche am Bug oder
Heck des Schienenfahrzeugs bilden und eine im Bug
oder Heck des Schienenfahrzeugs angeordnete

Kupplungsvorrichtung (56) abdecken und die in ei-
nem geöffneten Zustand einen Gebrauch der Kupp-
lungsvorrichtung (56) ermöglichen,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Klappenanordnung drei der beweglichen Ele-
mente (7, 8, 9) aufweist, wobei ein erstes (7) der
beweglichen Elemente (7, 8, 9) in dem geschlosse-
nen Zustand eine ungefähr horizontal verlaufende
Grenzlinie zu dem zweiten (8) und dritten (9) beweg-
lichen Element aufweist und wobei das zweite (8)
und dritte (9) bewegliche Element in dem geschlos-
senen Zustand eine ungefähr vertikal verlaufende
Grenzlinie zueinander aufweisen.

2. Klappenanordnung nach dem vorhergehenden An-
spruch, wobei das erste bewegliche Element (7) zum
Öffnen und Schließen der Klappenanordnung um ei-
ne etwa horizontal verlaufende Drehachse (11)
drehbar ist.

3. Klappenanordnung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei das zweite (8) und dritte (9)
bewegliche Element zum Öffnen und Schließen der
Klappenanordnung jeweils um eine etwa vertikal
verlaufende Drehachse (39) drehbar sind.

4. Klappenanordnung nach dem vorhergehenden An-
spruch, bei das zweite (8) und dritte (9) bewegliche
Element um dieselbe Drehachse (39) drehbar sind.

5. Klappenanordnung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei die drei beweglichen Elemen-
te (7, 8, 9) in dem geschlossenen Zustand einen Teil
der Außenoberfläche des Schienenfahrzeugs bil-
den, der in einer vertikal verlaufenden Ebene, die
sich in Fahrtrichtung des Schienenfahrzeugs er-
streckt, einen Verlauf aufweist, welcher ausgehend
von einem in Fahrtrichtung am weitesten vorstehen-
den Punkt sowohl nach oben als auch nach unten
zurückweicht.

6. Klappenanordnung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei sich das zweite (8) und dritte
(9) bewegliche Element in dem geöffneten Zustand
jeweils zwischen einerseits einem Stoßabsorber
(51) zum Aufnehmen von kinetischer Energie bei ei-
nem Aufprall des Schienenfahrzeugs und anderer-
seits einer Außenhülle des Schienenfahrzeugs be-
findet.

7. Klappenanordnung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei die Klappenanordnung (5) in
dem geschlossenen Zustand eine nicht in Fahrtrich-
tung verfahrbare Kupplungsvorrichtung (56) ab-
deckt.

8. Schienenfahrzeug, insbesondere Hochgeschwin-
digkeitszug, mit einer Klappenanordnung (5) nach
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einem der vorhergehenden Ansprüche.

9. Verfahren zum Kuppeln eines Schienenfahrzeugs,
insbesondere eines Hochgeschwindigkeitszuges,
mit einem anderen Schienenfahrzeug, wobei eine
im Bug oder Heck des Schienenfahrzeugs angeord-
nete Kupplungsvorrichtung (56) zunächst in einem
geschlossenen Zustand durch eine Klappenanord-
nung abgedeckt ist, wobei bewegliche Elemente (7,
8, 9) der Klappenanordnung in einen geöffneten Zu-
stand gebracht werden, in dem die Kupplungsvor-
richtung (56) brauchbar ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
zum Öffnen des Bugs oder Hecks drei bewegliche
Elemente (7, 8, 9) der Klappenanordnung (5) bewegt
werden, die in dem geschlossenen Zustand einen
Teil der Außenoberfläche am Bug oder Heck des
Schienenfahrzeugs bilden, wobei ein erstes (7) der
beweglichen Elemente (7, 8, 9) in dem geschlosse-
nen Zustand eine ungefähr horizontal verlaufende
Grenzlinie zu dem zweiten (8) und dritten (9) beweg-
lichen Element aufweist und wobei das zweite (8)
und dritte (9) bewegliche Element in dem geschlos-
senen Zustand eine ungefähr vertikal verlaufende
Grenzlinie zueinander aufweisen.

10. Verfahren nach dem vorhergehenden Anspruch,
wobei das erste bewegliche Element (7) zum Öffnen
und Schließen der Klappenanordnung (5) um eine
etwa horizontal verlaufende Drehachse (11) gedreht
wird.

11. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei das zweite (8) und dritte (9) bewegliche
Element zum Öffnen und Schließen der Klappenan-
ordnung (5) jeweils um eine etwa vertikal verlaufen-
de Drehachse (39) gedreht werden.

12. Verfahren nach dem vorhergehenden Anspruch, bei
das zweite (8) und dritte (9) bewegliche Element um
dieselbe Drehachse (39) gedreht werden.

13. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei das zweite (8) und dritte (9) bewegliche
Element von dem geschlossenen Zustand jeweils
zwischen einerseits einen Stoßabsorber (51) zum
Aufnehmen von kinetischer Energie bei einem Auf-
prall des Schienenfahrzeugs und andererseits eine
Außenhülle des Schienenfahrzeugs bewegt wer-
den, um den Bug oder das Heck zu öffnen.

14. Verfahren zum Herstellen einer Klappenanordnung
(5) für ein Schienenfahrzeug, insbesondere für einen
Hochgeschwindigkeitszug, wobei bewegliche Ele-
mente (7, 8, 9) der Klappenanordnung (5) bereitge-
stellt werden, die in einem geschlossenen Zustand
einen Teil der Außenoberfläche am Bug oder Heck
des Schienenfahrzeugs bilden und eine im Bug oder

Heck des Schienenfahrzeugs angeordnete Kupp-
lungsvorrichtung (56) abdecken und die in einem ge-
öffneten Zustand einen Gebrauch der Kupplungs-
vorrichtung (56) ermöglichen,
dadurch gekennzeichnet, dass
drei der beweglichen Elemente (7, 8, 9) bereitgestellt
werden und die drei beweglichen Elemente (7, 8, 9)
derart angeordnet werden, dass ein erstes (7) der
beweglichen Elemente (7, 8, 9) in dem geschlosse-
nen Zustand eine ungefähr horizontal verlaufende
Grenzlinie zu dem zweiten (8) und dritten (9) beweg-
lichen Element aufweist und dass das zweite (8) und
dritte (9) bewegliche Element in dem geschlossenen
Zustand eine ungefähr vertikal verlaufende Grenzli-
nie zueinander aufweisen.
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